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1. Einleitung 

Am 01. August 2008 ist die „Verordnung zum Schutz des Klimas vor Verände-

rungen durch den Eintrag bestimmter fluorierter Treibhausgase (Chemikalien-

Klimaschutzverordnung – ChemKlimaschutzV)“ [72] in Kraft getreten. Die Ver-

ordnung dient der Ergänzung und Konkretisierung der EG-rechtlichen Vorgaben 

aus der „Verordnung (EG) Nr. 842/2006 des Europäischen Parlaments und des 

Rates über bestimmte flourierte Treibhausgase“ vom 17.05.2006 (F-Gase-

Verordnung) [78]. Diese regelt auf der Basis des Kyoto-Protokolls die Reduzie-

rung der Emissionen, die Verwendung, die Rückgewinnung und Entsorgung 

fluorierter Treibhausgase sowie die Ausbildung und Zertifizierung des Personals 

und der Unternehmen, die diese Tätigkeiten wahrnehmen.  

 
Die Chemikalien-Klimaschutzverordnung regelt neben den Grenzwerten für den 

spezifischen Kältemittelverlust an ortsfesten Anwendungen (§3), den Verant-

wortlichkeiten für die Rückgewinnung und Rücknahme von fluorierten Treib-

hausgasen sowie den dazugehörigen Aufzeichnungspflichten (§4) unter ande-

rem auch die persönlichen Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, um be-

stimmte Tätigkeiten im Umgang mit F-Gasen ausführen zu können (§5). Zu die-

sen persönlichen Voraussetzungen gehört auch eine die betreffende Tätigkeit 

abdeckende Sachkundebescheinigung und die zu der Tätigkeit erforderliche 

technische Ausstattung.  

 
Eine Sachkundebescheinigung benötigt jede Person, die Tätigkeiten zur Redu-

zierung von Emissionen (z.B. Dichtheitskontrollen und Reparatur), zur Rück-

nahme, Rückgewinnung und Entsorgung der in Anhang I der Verordnung (EG) 

Nr. 842/2006 aufgelisteten F-Gase durchführt. Hierzu gehören Tätigkeiten an: 

 
1. ortfesten  Kälteanlagen, Klimaanlagen und Wärmepumpen 

2. Einrichtungen, die fluorierte Treibhausgase als Lösungsmittel enthalten 

3. ortsfesten Brandschutzsystemen und Feuerlöschern 

4. Hochspannungsschaltanlagen 

5. Klimaanlagen in Kraftfahrzeugen 
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Für jede der vorgenannten Tätigkeiten sind in den Durchführungsverordnungen 

(Verordnungen (EG) Nr. 303/2008 bis Nr. 307/308 [73-78) gemäß der Verord-

nung (EG) Nr. 842/2006 konkrete Voraussetzungen benannt, um eine Sach-

kundebescheinigung zu erhalten. 

 

 

1.1 Ausgangslage 

 
In § 5 der Chemikalien-Klimaschutzverordnung werden persönliche Vorausset-

zungen für bestimmte Tätigkeiten definiert. So wird in Absatz 2 von einer Sach-

kundebescheinigung gesprochen, die u. a. eine zu der jeweiligen Tätigkeit be-

fähigende handwerkliche Ausbildung sowie eine - aufgrund eines vorhandenen 

Ausbildungszeugnisses unter Umständen ganz oder teilweise verzichtbare - 

Prüfung voraussetzt. Allerdings sind in den weiteren Ausführungen keine kon-

kreten Ausbildungsberufe benannt. Daher soll im Rahmen dieses FuE-

Vorhabens ein Abgleich der Ansprüche aus der Verordnung mit den Ausbil-

dungsinhalten der Berufe im Handwerk erfolgen. Das Ziel ist eine belastbare 

Aussage zu den einzelnen Berufen, ob bzw. unter welchen Bedingungen ein 

Sachkundenachweis ausgestellt werden kann. 

 

Neben den geltenden Verordnungen existieren zur Ausstellung des Sachkun-

denachweises für Berufe des Handwerks keine weiteren Unterlagen. Lediglich 

die Ausbildungsverordnungen des Handwerks sind bekannt, jedoch noch nicht 

mit den Anforderungen abgeglichen. 
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1.2 Aufgabenstellung 

 

Gemäß der Chemikalien-Klimaschutzverordnung sind für die Ausstellung der 

Sachkundebescheinigungen u. a. die Handwerkskammern und die Innungen, 

wenn sie zur Abnahme der Prüfungen berechtigt worden sind, zuständig. Bis 

zum Ablauf der Übergangsfrist am 04.07.2009 muss verbindlich festgestellt 

werden, welche Handwerksberufe auch unter Berücksichtigung früher absol-

vierte Ausbildungen von der Chemikalien-Klimaschutzverordnung betroffen sind 

und die Mindestanforderungen aus den Durchführungsverordnungen müssen 

soweit spezifiziert sein, dass sie mit den zu den jeweiligen Tätigkeiten befähi-

genden handwerklichen Ausbildungen abgeglichen sind. Neben der Dringlich-

keit zur Bearbeitung des Problems sollte daher auch ein bundeseinheitlicher 

Standard angestrebt werden.  

 

 

2. Methodik 

 

Der Projektablauf gliederte sich daher in vier Schritte: 

1. Feststellung der betroffenen Gewerke auch unter Berücksichtigung nicht 

mehr aktueller Ausbildungsberufe 

2. Feststellung der handwerklichen Berufe, die vollständig die Mindestvor-

aussetzungen erfüllen 

3. Feststellung des zusätzlichen Qualifizierungsbedarfs für die handwerkli-

chen Berufe, die die Mindestvoraussetzungen nicht vollständig erfüllen 

4. Aufstellung eines Prüfkatalogs zur Abnahme von Vollprüfungen 

 

Zu 1: Zur Differenzierung des Gesamtumfangs wurde eine Grobeinteilung in die 

folgenden sieben Gewerke vorgenommen: 
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• Bau- und Ausbaugewerbe 

• Elektrogewerbe, Metallgewerbe 

• Holzgewerbe 

• Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe 

• Nahrungsmittelgewerbe 

• Gewerbe für Gesundheits- und Körperpflege sowie der chemischen 

Gewerbe und Reinigungsgewerbe 

• Glas-, Papier-, keramische und sonstige Gewerbe 

 

Auf dieser Grundlage wurden die verfügbaren Verordnungen über die Be-

rufsausbildung (Ausbildungsverordnungen) beschafft und den vorgenannten 

Gewerken zugeordnet. Ein Abgleich mit der Chemikalien-Klimaschutz-

verordnung diente der Identifizierung der betroffenen Ausbildungsberufe des 

Handwerks. Die sich so ergebende Liste ist die Basis für den 2. Schritt. 

 

Zu 2: Im zweiten Schritt wurden die Ausbildungsverordnungen einschließlich 

der Rahmenlehrpläne für den berufsbezogenen Unterricht der Berufsschule mit 

den entsprechenden Durchführungsverordnungen verglichen. Basis dieser Un-

tersuchung ist eine Matrix (Anlage), die die Mindestanforderungen der Chemi-

kalien-Klimaschutzverordnung mit den Inhalten der spezifischen Ausbildungen 

gegenüberstellt. Dieser Schritt lieferte zwei Ergebnisse. Zum einen eine Liste 

mit den Ausbildungsberufen, für die der Sachkundenachweis ohne vorherige 

Prüfung ausgestellt werden kann, zum anderen die Liste der Berufe, die die 

Mindestanforderungen nicht vollständig erfüllen. Diese Zusammenstellung war 

die Grundlage für den dritten Abschnitt der Untersuchung. 

 

Zu 3: Für alle handwerklichen Ausbildungsberufe, die den Mindestanforderun-

gen nur teilweise genügen, wurden entsprechend den Durchführungsverord-

nungen die zusätzlich notwendigen Inhalte definiert. Dabei wird unterschieden 

nach Bereichen, die praktisch und theoretisch nachträglich geprüft werden 

müssen. 
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Zu 4: Parallel zu den Schritten 1-3 wurde auf der Basis der Mindestanforderun-

gen ein kompletter Prüfkatalog zum Erlangen des Sachkundenachweises zu-

sammengestellt, der insbesondere auch dem Wandel der Ausbildungen (Zeit-

punkt der Ausbildung, geltende Ausbildungsordnung) gerecht wird. Da sich das 

Handwerk durch eine Vielzahl spezifischer Fort- und Weiterbildungsangebote 

auszeichnet, wurden diese in vertretbarem Umfang berücksichtigt. Der Prüfka-

talog wurde mit den betroffenen Fachverbänden des Handwerks abgestimmt. 
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3. Ergebnisse 

3.1 Tätigkeiten an ortsfesten Kälteanlagen, Klimaanlagen und Wärme-
pumpen 

3.1.1 Erforderliche Fertigkeiten und Kenntnisse nach DVO (EG) 303/2008 

 

In der Verordnung (EG) Nr. 303/2008 [73] sind die Mindestanforderungen für 

die Zertifizierung von Unternehmen und Personal in Bezug auf bestimmte fluo-

rierte Treibhausgase enthaltende ortsfeste Kälteanlagen, Klimaanlagen und 

Wärmepumpen festgelegt worden. Die Zertifikate werden in folgenden Katego-

rien vergeben: 

a) Kategorie I 
      - Dichtheitskontrolle, Rückgewinnung, Installation oder Wartung an allen 

Anlagen 

b) Kategorie II 
     - Dichtheitskontrolle, ohne Eingriff in den Kältemittelkreislauf 

     - Rückgewinnung, Installation, Instandhaltung oder Wartung an Anlagen 

mit weniger als 3 kg fluorierten Treibhausgasen (oder hermetisch ge-

schlossenen Systemen mit weniger als 6 kg) 

c) Kategorie III 
     - Rückgewinnung, sofern sie Kälteanlagen, Klimaanlagen und Wärme-

pumpen mit weniger als 3 kg fluorierten Treibhausgasen (oder herme-

tisch geschlossene Systeme mit weniger als 6 kg) betreffen 

d) Kategorie IV 

     - Dichtheitskontrolle ohne Eingriff in den Kältemittelkreislauf  

 

Voraussetzung für die Vergabe der Zertifikate aller Kategorien ist immer eine 

erfolgreich abgelegte praktische und theoretische Prüfung. Die Mindestanforde-

rungen der von den Prüfstellen zu testenden fachlichen Kenntnisse und Fertig-

keiten gliedern sich in 10 Bereiche mit mehreren Fachkenntnis- und Fertigkeits-

feldern, die je nach Kategorie unterschiedlich prüfungsrelevant sind: 
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1. Grundlagen der Thermodynamik (Kat. I, II, IV) 

2. Umweltauswirkungen von Kältemitteln und diesbezügliche Umwelt-

vorschriften (Kat. I – IV) 

3. Kontrollen vor der Inbetriebnahme, nach einer langen Ausfallzeit, 

nach Wartungs- bzw. Instandhaltungsarbeiten oder während des Be-

triebs (Kat. I, II) 

4. Dichtheitskontrolle (Kat. I, II, IV) 

5. Umweltverträglicher Umgang mit System und Kältemittel während der 

Montage, Wartung, Instandhaltung oder Rückgewinnung (Kat. I – III) 

6. Montage, Inbetriebnahme und Wartung von ein- und zweistufigen 

Hubkolbenverdichtern, Schraubenverdichtern und Scroll-Verdichtern 

(Kat. I, II nur Theorie) 

7. Montage, Inbetriebnahme und Wartung von luft- und wassergekühlten 

Verflüssigern (Kat. I, II nur Theorie) 

8. Montage, Inbetriebnahme und Wartung von luft- und wassergekühlten 

Verdampfern (Kat. I, II nur Theorie) 

9. Montage, Inbetriebnahme und Wartung von thermostatischen Expan-

sionsventilen (TEV) und anderen Komponenten (Kat. I, II nur Theorie) 

10. Bau eines lecksicheren Rohrleitungssystems in einer Kälteanlage 

(Kat. I,II) 

 

Diese in der Verordnung (EG) Nr. 303/2008 festgelegten Kenntnisse und Fer-

tigkeiten wurden mit den Ausbildungsverordnungen, den zugehörigen Rahmen-

lehrplänen für den Berufsschulunterricht und den Meisterprüfungsordnungen 

abgeglichen. Auch die Lehrgänge zur überbetrieblichen Unterweisung wurden 

einbezogen. 
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3.1.2 Betroffene Ausbildungsberufe 

 
Zur Prüfung, inwiefern die Berufe des Handwerks in den einzelnen Gewerken 

Tätigkeiten an ortsfesten Kälteanlagen, Klimaanlagen und Wärmepumpen aus-

üben, wurden zunächst die Berufsbilder durchgesehen und auch mit der vom 

Zentralverband des Deutschen Handwerks erstellten Liste (Stand 15.09.2009) 

abgeglichen. Die in dieser Liste aufgeführten Handwerksberufe wurden für die 

Prüfung ohne Änderung übernommen. Nach der Durchsicht der einzelnen Ge-

werke wurden folgende Ausbildungsberufe - auch Vorläuferberufe, die von der 

Sachkunderegelung nach der Chemikalien-Klimaschutzverordnung betroffen 

sein könnten, einer weiteren Prüfung unterzogen: 

 
• Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 

• Gas- und Wasserinstallateur/in 

• Zentralheizungs- und Lüftungsbauer/in 

• Ofen- und Luftheizungsbauer/in 

• Kachelofen- und Luftheizungsbauer/in 

• Mechatroniker/in für Kältetechnik 

• Kälteanlagenbauer/in 

• Elektroinstallateur/in 

• Elektromaschinenbauer/in 

• Elektroniker/in (Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik) 

• Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik 

• Mechatroniker/in 

• Metallbauer/in 

 
Anlagenmechaniker/innen für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik planen 

und installieren komplexe Anlagen und Systeme in der Versorgungstechnik von 

Gebäuden. Sie warten diese auch und setzen sie instand. Zu diesen Anlagen 

und Systemen zählen auch Klimaanlagen und Wärmepumpen. Daher ist dieser 

Ausbildungsberuf von der Chemikalien-Klimaschutzverordnung betroffen. 
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Im Jahr 2003 wurden die handwerklichen Ausbildungsberufe Gas- und Wasser-

installateur/in sowie Zentralheizungs- und Lüftungsbauer/in aufgehoben und 

durch den Nachfolgeberuf Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und 

Klimatechnik abgelöst. Gas- und Wasserinstallateure/-installateurinnen ferti-

gen Rohrleitungsanlagen, bauen sie zusammen und installieren sie. Sie stellen 

Anlagen und Geräte der sanitären Haustechnik und Gasheizungsanlagen auf, 

schließen sie an und regulieren sie. Neben ihrer Hauptaufgabe, dem Rohrbau 

und dem Einbau sanitärer Einrichtungen, gehören aber auch Aufgaben im Be-

reich alternativer Energiequellen und Energieeinsparungsmöglichkeiten zu ihrer 

Tätigkeit. Außerdem führen sie entsprechende Wartungs- und Reparaturarbei-

ten durch. Daher könnte auch dieser Beruf von der Chemikalien-Klimaschutz-

verordnung betroffen sein. 

 
Zentralheizungs- und Lüftungsbauer/innen montieren verschiedenste Wär-

me-, Kühl- und Lüftungsanlagen oder -geräte sowie Energiegewinnungsanla-

gen. Sie bauen Luftkanäle und Rohrleitungssysteme auf und installieren diese.  

Alle Anlagen werden von ihnen reguliert, gewartet, repariert und gepflegt. Auch 

die Tätigkeiten dieses Berufes sind von der Chemikalien-Klimaschutzver-

ordnung betroffen. 

 
Ofen- und Luftheizungsbauer/innen planen, erstellen, montieren und installie-

ren Kachelöfen, Backöfen, Warmluftzentralheizungen, Elektrospeicherheizun-

gen und andere Heizanlagen. Sie sind teilweise auch Spezialisten für moderns-

te, elektronisch gesteuerte und energieeffiziente Heizungssysteme (z.B. Wär-

mepumpen) und raumlufttechnische Anlagen. Daher könnten auch Tätigkeiten 

des Ofen- und Luftheizungsbauers unter die Chemikalien-Klimaschutzverord-

nung fallen. 

 
Der Beruf Kachelofen- und Luftheizungsbauer/in ging im Jahr 2006 in dem 

Nachfolgeberuf Ofen- und Luftheizungsbauer/in auf. Von daher war auch dieser 

Beruf hinsichtlich Tätigkeiten an ortfesten Klimaanlagen und Wärmepumpen zu 

untersuchen. 



 13

Mechatroniker/innen für Kältetechnik und der Vorläuferberuf Kälteanlagen-
bauer/in planen und montieren Anlagen und Systeme der Kälte- und Klima-

technik einschließlich der elektrotechnischen und elektronischen Bauteile. Au-

ßerdem führen sie Wartungs-, Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten durch. 

Die Tätigkeiten dieses Berufes sind im Besonderen von der Chemikalien-

Klimaschutzverordnung betroffen. 

 
Zu den wesentlichen Tätigkeitsfeldern im ehemaligen Elektroinstallateur-
Handwerk zählen neben der Installation von Leitungen und sonstigen Be-

triebsmitteln die Installation, die Inbetriebnahme und die Instandsetzung von 

Energieverteilungsanlagen, Blitzschutz- und Beleuchtungsanlagen, Melde- und 

Signalanlagen, Fernwirkanlagen, Antennen- und Breitbandkommunikationsan-

lagen. Weiterhin zählen der Einsatz von Mess-, Steuer- und Regelanlagen so-

wie das Anschließen, Prüfen, Inbetriebnehmen und Instandsetzen von elektri-

schen Geräten zu den Tätigkeiten.  

 
Der Beruf „Elektroinstallateur/in“ wurde im Rahmen der Novellierung der 

Handwerksordnung (HwO) im Jahre 1998 zusammen mit den Berufen „Fern-

meldeanlagenelektroniker/in“ und „Elektromechaniker/in“ zu dem neuen Beruf 

„Elektroniker/in“ zusammengefasst. Zum Tätigkeitsprofil des ehemaligen Elek-

troinstallateurs/in gehörten u. a. die Installation, Inbetriebnahme, Reparatur und 

Wartung von elektrischen Geräten und Anlagen. Auch wenn die Kälte- und Kli-

matechnik oder die Wärmepumpentechnik nicht unmittelbar in das Tätigkeits-

feld des Elektroinstallateurs fiel, ist nicht auszuschließen, dass spezialisierte 

Elektroinstallateurbetriebe entsprechende Anlagen installiert, in Betrieb ge-

nommen und gewartet haben, so dass dieser Beruf in die Untersuchung mitein-

bezogen werden muss. 
 
Im Rahmen der Novellierung wurden die Tätigkeitsfelder des Elektroinstalla-

teurs der heutigen Fachrichtung „Energie- und Gebäudetechnik“ im Elektro-

techniker-Handwerk zugeordnet. Die aktuellen Berufsordnungsmittel erwähnen 

nun auch explizit die Kälte-, Klima- und Wärmetechnik. 
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Der Beruf „Elektromaschinenbauer/in“ wurde im Rahmen der Novellierung der 

HwO 1998 in „Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik“ umbenannt. Die 

Tätigkeitsfelder wurden im Wesentlichen übernommen. Zu den Kernkompeten-

zen der Elektromaschinenbauer/innen zählen u.a. die Installation, Inbetrieb-

nahme und Instandhaltung von Antriebssystemen sowie die Montage und der 

Anschluss elektrischer Betriebsmittel. 

 
Weder die alten noch die aktuellen Berufsordnungsmittel weisen die Kälte-, 

Klima- und Wärmetechnik als Tätigkeitsfeld des Elektronikers für Maschinen 

und Antriebstechnik aus. 

 
Mechatroniker/innen montieren Maschinen und bauen mechanische, elektri-

sche und elektronische Komponenten zu mechatronischen Systemen zusam-

men. Weiterhin installieren sie die zur Steuerung notwendige Software und war-

ten die Systeme. 

 
Aus den hier grob beschriebenen Tätigkeitsfeldern des Mechatronikers/der Me-

chatronikerin lässt sich kein unmittelbarer Zusammenhang zum Umgang mit 

fluorierten Treibhausgasen erkennen. Dennoch werden nachfolgend sicher-

heitshalber die Berufsordnungsmittel ausführlich überprüft. 

 
Der Beruf Metallbauer/in ist aus den Vorläuferberufen Schmied/in und Schlos-

ser/in entstanden. Metallbauer/innen sind Fachleute für die Herstellung von Me-

tallkonstruktionen. Deren Umbau und Instandhaltung gehören ebenfalls zu ih-

rem Aufgabenbereich. Gegebenenfalls übernehmen sie auch Aufgaben in der 

Planung und Konstruktion. Im dritten Ausbildungsjahr erfolgt eine Spezialisie-

rung in einer der folgenden Fachrichtungen: Konstruktionstechnik, Metallgestal-

tung oder Nutzfahrzeugbau. 

 
Metallbauer/innen der Fachrichtung Konstruktionstechnik stellen Stahl- und Me-

tallbaukonstruktionen her, montieren sie und halten sie instand. Metallbau-

er/innen der Fachrichtung Metallgestaltung stellen gestaltete Metallkonstruktio-

nen und geschmiedete Bauteile, Architekturelemente und Gebrauchsgegen-
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stände her, montieren sie und halten sie instand. Metallbauer/innen der Fach-

richtung Nutzfahrzeugbau stellen Fahrzeugbaukonstruktionen für Nutz- und 

Sonderfahrzeuge her, montieren sie und halten sie instand. Zu den Fahrzeug-

baukonstruktionen zählen auch spezifische Aufbauten mit Kühlanlagen.  

 

Aus den hier grob beschriebenen Tätigkeitsfeldern des Metallbauers/der Me-

tallbauerin lässt sich kein unmittelbarer Zusammenhang mit Tätigkeiten an ort-

festen Kälteanlagen, Klimaanlagen und Wärmepumpen erkennen. Dennoch 

werden nachfolgend sicherheitshalber die Berufsordnungsmittel ausführlich  

überprüft. 
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3.1.3 Auswertung der Ausbildungsverordnungen 

 

Den nach der Verordnung (EG) Nr. 303/2008 erforderlichen fachlichen Mindest-

kenntnissen und -fertigkeiten für Tätigkeiten an ortsfesten Kälteanlagen, Klima-

anlagen und Wärmepumpen wurden in den Matrizes im Anhang I bis IV die ent-

sprechenden Paragraphen und Lernfelder (früher Lerngebiete) der Ausbil-

dungsverordnungen der vorstehenden Berufe zugeordnet. In den Fällen, wo die 

Kenntnisse und Fertigkeiten aus der Ausbildungsverordnung denen der EU-

Durchführungsverordnung entsprechen, wurden die einzelnen Felder weiß ge-

lassen und der oder die Paragraphen bzw. Lernfelder angeführt. Felder (d.h. 

Fachkenntnis- und Fertigkeitsbereiche), die mit „0“ gekennzeichnet sind, wer-

den durch die Ausbildungsverordnung nicht abgedeckt. Einige Felder wurden 

getönt hinterlegt. Hier handelt es sich um gleichwertige Kenntnisse und Fertig-

keiten, die aber nicht im Zusammenhang mit dem Umgang und der Anwendung 

von fluorierten Treibhausgasen (Kältemitteln) erworben werden.  

 

Aufgrund der Ausbildungsverordnungen [11;13] und der Rahmenlehrpläne 

[12;14] für den Berufsschulunterricht sind der/die Mechatroniker/in für Kälte-

technik  und der/die Kälteanlagenbauer/in die einzigen Ausbildungsberufe, die 

die Anforderungen aus der Verordnung (EG) Nr. 303/2008 in vollem Umfange 

erfüllen. 

 

Bei den Anlagenmechanikern/innen für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 

sowie den Vorläuferberufen Gas- und Wasserinstallateur/in und Zentralhei-

zungs- und Lüftungsbauer/in (Ausbildungsberufe des Installateur- und Hei-

zungsbauerhandwerks) werden einige Mindestkenntnisse und -fertigkeiten 

durch die Ausbildungsverordnungen [1;3;5] und Rahmenlehrpläne [2;4;6] abge-

deckt, bei einigen handelt es sich nur um gleichwertige Kenntnisse und Fertig-

keiten, die im Zusammenhang mit anderen Systemen wie versorgungstechni-

sche Anlagen, Druckluftanlagen, Propan-Anlagen, Verdichter- oder CO2-

Anlagen erworben werden. Einige Mindestkenntnisse und Fertigkeiten, wie sie 
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im Bereich 5 (Umgang mit System und Kältemittel während der Montage, War-

tung, Instandhaltung oder Rückgewinnung) gefordert werden, sind durch die 

Ausbildungsverordnungen nicht abgedeckt. In den Berufsordnungsmitteln (ein-

schließlich der Installateur- und Heizungsbauermeisterverordnung [62]) lässt 

sich ein ausgewiesener Schwerpunkt in der Klimatechnik nicht erkennen [80]. 

Der Begriff „Kältemittel“, auf den die Chemikalien-Klimaschutzverordnung ins-

besondere abhebt, wird an keiner Stelle explizit erwähnt. Nur Mitarbeiter in Be-

trieben, die sich auf Klimaanlagen und Wärmepumpen spezialisiert haben, kön-

nen über entsprechende Kenntnisse und Fertigkeiten verfügen. 

 

Der/die Ofen- und Luftheizungsbauer/in sowie der/die Kachelofen- und Lufthei-

zungsbauer/in verfügen aufgrund der Ausbildungsverordnung [7;9] und des 

Rahmenlehrplanes [8;10] mit Ausnahme des Feldes 1.01 (Kenntnis der elemen-

taren ISO-Standardeinheiten für Temperatur, Druck, Masse, Dichte, Energie) 

nicht über die nach der F-Gase-Verordnung erforderlichen Kenntnisse und Fer-

tigkeiten.  Auch hier können nur Mitarbeiter in Betrieben, die sich auf Klimaan-

lagen und Wärmepumpen spezialisiert haben, über entsprechende Kenntnisse 

und Fertigkeiten verfügen.   

 

Die Auswertung der Ausbildungsordnungen und Rahmenlehrpläne für die e-

lektro- und informationstechnischen Handwerksberufe [15-24] geben keine hin-

reichenden Anhaltspunkte dafür, dass die erforderlichen Kenntnisse und Fertig-

keiten gemäß Verordnung (EG) Nr. 303/2008 während der Ausbildung vermittelt 

werden. Auch wenn grundsätzlich die Installation, Inbetriebnahme und Wartung 

von ortsfesten Kälteanlagen, Klimaanlagen und Wärmepumpen zum Aufgaben-

spektrum des Elektrotechnikerhandwerks zählen, kann nicht davon ausgegan-

gen werden, dass die für die Zertifizierung erforderlichen Inhalte ohne zusätzli-

che Qualifizierung beherrscht werden. 
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Auch in der Elektrotechnikermeisterverordnung - ElektroTechMstrV vom 

02.07.2002 [66] werden spezifische Tätigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten als 

ganzheitliche Qualifikation im Bereich der Wärme-, Kälte- und Klimaanlagen 

thematisiert, aber auch hier kann davon ausgegangen werden, dass die o.g. 

Anforderungen für die Zertifizierung nicht erfüllt werden. 

 

Laut Aussage des ZVEH (Zentralverband Elektrohandwerke) ist eine entspre-

chende Einbindung in die Ausbildungsordnung bzw. die Meisterprüfungsverord-

nung bislang nicht geplant.  

 

Die Ausbildungsordnungen, Rahmenlehrpläne und die Meisterprüfungsverord-

nung [27; 28; 67] für den/die Metallbauer/in und der jeweiligen Vorläuferberufe 

geben keine Anhaltspunkte dafür, dass die erforderlichen Kenntnisse und Fer-

tigkeiten gemäß Verordnung (EG) Nr. 303/2008 vermittelt werden. Zwar sind in 

der Fachrichtung Nutzfahrzeugbau Fertigkeiten und Kenntnisse für das Aus- 

und Umrüsten mit Zubehör- und Zusatzteilen wie beispielsweise Kühl – und 

Heizsysteme zu vermitteln, die sich explizit auf Fahrzeuge für spezielle Ver-

wendungs- und Transportzwecke beziehen, jedoch kann nicht davon ausge-

gangen werden, dass die für die Zertifizierung erforderlichen Inhalte ohne zu-

sätzliche Qualifizierung beherrscht werden. 

 

3.1.4 Fazit 

 

Für Tätigkeiten an ortsfesten Kälteanlagen, Klimaanlagen und Wärmepumpen 

müssen die Handwerksberufe entsprechend den nachstehenden Tabellen die in 

der jeweiligen Kategorie geforderte theoretische und praktische Prüfung in den 

gekennzeichneten Fachkenntnis- und Fertigkeitsbereichen ablegen, um ein 

Sachkunde-Zertifikat zu erhalten. Sofern der gesamte Fachkenntnis- und Fer-

tigkeitsbereich prüfungsrelevant ist, wurde er mit „PR“ gekennzeichnet, ande-
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renfalls wurde die laufende Nummer des speziellen Fachkenntnis- und Fertig-

keitsfeldes angegeben. 

 

Beruf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mechatroniker für Kältetechnik - - - - - - - - - -
Kälteanlagenbauer - - - - - - - - - -
Anlagenmechaniker SHK 1.02 PR PR PR PR PR PR PR PR -
Gas- und Wasserinstallateur PR PR PR PR PR PR PR PR PR -
Zentralheizungs- u. Lüftungsbauer 1.02 PR PR PR PR PR PR PR PR -
Ofen- und Luftheizungsbauer PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR
Kachelofen- u. Luftheizungsbauer PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR
Elektroinstallateur PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR
Elektromaschinenbauer PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR
Elektromechaniker PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR
Elektroniker, 
FR Energie- u. Gebäudetechnik PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR

Elektroniker für Maschinen- u. 
Antriebstechnik PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR

Mechatroniker PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR
Metallbauer PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR

Fachkenntnis- und Fertigkeitsbereich/-feld
Kategorie I

 
Tabelle 1: Prüfungsrelevante Fachkenntnis- und Fertigkeitsbereiche/-felder 

 nach Kategorie I 
 

Beruf 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mechatroniker für Kältetechnik - - - - - - - - - -
Kälteanlagenbauer - - - - - - - - - -
Anlagenmechaniker SHK 1.02 PR PR PR PR PR PR PR PR -
Gas- und Wasserinstallateur PR PR PR PR PR PR PR PR PR -
Zentralheizungs- u. Lüftungsbauer 1.02 PR PR PR PR PR PR PR PR -
Ofen- und Luftheizungsbauer PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR
Kachelofen- u. Luftheizungsbauer PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR
Elektroinstallateur PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR
Elektromaschinenbauer PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR
Elektromechaniker PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR
Elektroniker, 
FR Energie- u. Gebäudetechnik PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR

Elektroniker für Maschinen- u. 
Antriebstechnik PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR

Mechatroniker PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR
Metallbauer PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR

Fachkenntnis- und Fertigkeitsbereich/-feld
Kategorie II

 
Tabelle 2:  Prüfungsrelevante Fachkenntnis- und Fertigkeitsbereiche/-felder 

 nach Kategorie II 
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Beruf 2 5
Mechatroniker für Kältetechnik - -
Kälteanlagenbauer - -
Anlagenmechaniker SHK PR PR
Gas- und Wasserinstallateur PR PR
Zentralheizungs- u. Lüftungsbauer PR PR
Ofen- und Luftheizungsbauer PR PR
Kachelofen- u. Luftheizungsbauer PR PR
Elektroinstallateur PR PR
Elektromaschinenbauer PR PR
Elektromechaniker PR PR
Elektroniker, 
FR Energie- u. Gebäudetechnik PR PR

Elektroniker für Maschinen- u. 
Antriebstechnik PR PR

Mechatroniker PR PR
Metallbauer PR PR

Fachkenntnis- und Fertigkeitsbereich/-feld
Kategorie III

 
  Tabelle 3:  Prüfungsrelevante Fachkenntnis- und Fertigkeitsbereiche  
  nach Kategorie III 

 

Beruf 1 2 4
Mechatroniker für Kältetechnik - - -
Kälteanlagenbauer - - -
Anlagenmechaniker SHK - PR PR
Gas- und Wasserinstallateur - PR PR
Zentralheizungs- u. Lüftungsbauer - PR PR
Ofen- und Luftheizungsbauer - PR PR
Kachelofen- u. Luftheizungsbauer - PR PR
Elektroinstallateur - PR PR
Elektromaschinenbauer - PR PR
Elektromechaniker - PR PR
Elektroniker, 
FR Energie- u. Gebäudetechnik - PR PR

Elektroniker für Maschinen- u. 
Antriebstechnik - PR PR

Mechatroniker - PR PR
Metallbauer PR PR PR

Fachkenntnis- und Fertigkeitsbereich/-feld
Kategorie IV

 
  Tabelle 4:  Prüfungsrelevante Fachkenntnis- und Fertigkeitsbereiche  
  nach Kategorie IV 
 

Diese Feststellungen gelten auch für die entsprechenden Industrieberufe und 

die in der DDR erworbenen Facharbeiter-Abschlüsse. 
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3.2 Tätigkeiten an ortsfesten Brandschutzsystemen und Feuerlöschern 

3.2.1 Erforderliche Fertigkeiten und Kenntnisse nach DVO (EG) 304/2008 

 

In der Verordnung (EG) Nr. 304/2008 [74] sind die Mindestanforderungen für 

die Zertifizierung von Unternehmen und Personal in Bezug auf bestimmte fluo-

rierte Treibhausgase enthaltende ortsfeste Brandschutzsysteme und Feuerlö-

scher festgelegt. 

 

Voraussetzung für die Vergabe der Zertifikate ist eine erfolgreich abgelegte 

praktische und theoretische Prüfung. Die Mindestanforderungen der von den 

Prüfstellen zu testenden fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten gliedern sich in 

die folgenden 11 Bereiche: 

 

Nr.  Mindestkenntnisse und -fertigkeiten Art des 
Tests 

1 Grundkenntnis relevanter Umweltfragen (Klimawandel, Kyoto-Protokoll, 
Erderwärmungspotenzial fluorierter Treibhausgase) 

T* 

2 Grundkenntnis relevanter technischer Standards T 

3 Grundkenntnis der relevanten Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 
842/2006 und der einschlägigen Durchführungsverordnungen zur Verord-
nung (EG) Nr. 842/2006 

T 

4 Gute Kenntnis der unterschiedlichen Arten der im Handel erhältlichen und 
fluorierte Treibhausgase enthaltenden Brandschutzanlagen 

T 

5 Gute Kenntnis der Ventilarten, der Betätigungsmechanismen, des sicheren 
Umgangs mit dem Gerät sowie der Verhütung des Ausströmens und der 
Leckage des Löschgases 

T 

6 Gute Kenntnis der für den sicheren Umgang mit dem Gerät und die Gerä-
tebedienung erforderlichen Ausrüstungen und Werkzeuge 

T 

7 Fähigkeit zur Installation von Löschmittelbehältern, die zur Aufnahme von 
fluorierten Treibhausgasen bestimmt sind 

P* 

8 Kenntnis der korrekten Vorgehensweise beim Bewegen von fluorierte 
Treibhausgase enthaltenden Druckbehältern 

T 

9 Fähigkeit zur Kontrolle von Systemaufzeichnungen vor der Dichtheitskon-
trolle und zur Identifizierung maßgeblicher Informationen über wiederholt 
auftretende Fragen oder Probleme, die gelöst werden sollten 

T 
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10 Fähigkeit zur visuellen und manuellen Dichtheitskontrolle des Systems 
nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1497/2007 der Kommission vom 
18. Dezember 2007 zur Festlegung der Standardanforderungen an die 
Kontrolle auf Dichtheit ortsfester Brandschutzsysteme, die bestimmte fluo-
rierte Treibhausgase enthalten, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 842/2006 
des Europäischen Parlaments und des Rates (1) 

P 

11 Kenntnis umweltverträglicher Praktiken für die Rückgewinnung fluorierter 
Treibhausgase aus Brandschutzsystemen und die Befüllung von Brand-
schutzsystemen mit Löschgasen 

T 

 
Tabelle 5: Mindestkenntnisse und Fertigkeiten nach DVO (EG) 305/2008 
        ( * T = Theoretischer Test; * P = Praktischer Test ) 

 

 

3.2.2 Betroffene Ausbildungsberufe 

 

Nachfolgend sind die Handwerksberufe aufgeführt, deren Berufsordnungsmittel 

in Bezug auf Tätigkeiten an ortsfesten Brandschutzsystemen und Feuerlö-

schern, in denen bestimmte fluorierte Treibhausgase enthalten sind, überprüft 

wurden. Die vom Zentralverband des Deutschen Handwerks erstellte Liste 

(Stand 15.09.2009) wurde um die Handwerksberufe „Elektromaschinenbau-

er/in“ und „Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik“ ergänzt.  

• Elektroinstallateur/in 

• Elektromaschinenbauer/in 

• Elektroniker/in 

• Elektromechaniker/in 

• Systemelektroniker/in 

• Fernmeldeanlagenelektroniker 

• Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik 

• Mechatroniker/in 

• Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik 

(SHK) 
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3.2.3 Auswertung der Ausbildungsverordnungen 

 

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 842/2006 muss Personal, das am Einsatzort 

von Brandschutzsystemen, die bestimmte fluorierte Treibhausgase enthalten,  

Tätigkeiten ausübt, die zur Leckage dieser Gase führen können, über Mindest-

kenntnisse und –fertigkeiten verfügen. Diesen erforderlichen fachlichen Min-

destqualifikationen wurden in der Matrix  im Anhang V die entsprechenden Pa-

ragraphen und Lernfelder der Ausbildungsverordnungen der vorstehenden Be-

rufe zugeordnet. In den Fällen, wo die Kenntnisse und Fertigkeiten aus der 

Ausbildungsverordnung denen der EU-Durchführungsverordnung entsprechen, 

wurden die jeweiligen Paragraphen bzw. Lernfelder angeführt. Felder (d.h. 

Fachkenntnis- und Fertigkeitsbereiche), die mit „0“ gekennzeichnet sind, wer-

den durch die Ausbildungsverordnung nicht abgedeckt. 

 

 

3.2.4 Fazit 

 

Ausgehend von den Ausbildungsordnungen und Rahmenlehrplänen [1;2;15-

26;29-32] der untersuchten Berufe verfügt nur der Anlagenmechaniker SHK 

über Grundkenntnisse in den relevanten Umweltfragen (Nr. 1 der geforderten 

Kenntnisse und Fertigkeiten), so dass lediglich dieses Kapitel in einer Qualifizie-

rungsmaßnahme nicht mehr behandelt werden müsste. Alle anderen, in der 

Matrix aufgeführten Kenntnisse und Fertigkeiten sind durch entsprechende 

Tests zu überprüfen. Für die Zertifizierung von Personal mit einer abgeschlos-

senen Ausbildung in einem der anderen aufgeführten Berufe ist das komplette 

Spektrum der geforderten Kenntnisse und Fertigkeiten gemäß Tabelle 5 zu prü-

fen. Auch in der Meisterausbildung in den genannten Berufen werden die 

Kenntnisse und Fertigkeiten üblicherweise nicht vermittelt. Diese Feststellungen 

gelten auch für die entsprechenden Industrieberufe und die in der DDR erwor-

benen Facharbeiter-Abschlüsse. 
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3.3 Tätigkeiten an Hochspannungsschaltanlagen 

3.3.1 Erforderliche Fertigkeiten und Kenntnisse nach DVO (EG) 305/2008 

 
In der Verordnung (EG) Nr. 305/2008 [75] sind die Mindestanforderungen für 

die Zertifizierung von Personal, das Tätigkeiten im Zusammenhang mit der 

Rückgewinnung bestimmter fluorierter Treibhausgase aus Hochspannungs-

schaltanlagen ausübt, festgelegt worden.  

 
Voraussetzung für die Vergabe der Zertifikate ist eine erfolgreich abgelegte 

praktische und theoretische Prüfung. Die Mindestanforderungen der von den 

Prüfstellen zu testenden fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten gliedern sich in 

die folgenden 14 Bereiche: 

 

Nr.  Mindestkenntnisse und -fertigkeiten Art des 
Tests 

1 Grundkenntnis relevanter Umweltfragen (Klimawandel, Kyoto-Protokoll, 
Erderwärmungspotenzial), der maßgeblichen Bestimmungen der Verord-
nung (EG) Nr. 842/2006 und der einschlägigen Durchführungsvorschrif-
ten zur Verordnung (EG) Nr. 842/2006 

T* 

2 Physikalische, chemische und Umwelteigenschaften von SF6 T 

3 Verwendung von SF6 in elektrischen Anlagen (Isolierung, Lichtbogenlö-
schung) 

T 

4 SF6-Qualität je nach relevanter Industrienorm  T 

5 Verständnis des Konzepts einer elektrischen Anlage T 

6 Kontrolle der SF6-Qualität P* 

7 Rückgewinnung von SF6 und SF6-Gemischen und Reinigung von SF6 P 

8 Lagerung und Beförderung von SF6 T 

9 Betrieb einer SF6-Rückgewinnungsvorrichtung P 

10 Erforderlichenfalls Durchführung einer gasdichten Anschlussbohrung für 
Saugleitungen (gas tight drilling systems) 

P 

11 Wiederverwendung von SF6 und unterschiedliche Wiederverwendungs-
kategorien 

T 

12 Arbeiten an offenen SF6-Anlagenteilen P 
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13 Neutralisierung von Zersetzungsprodukten von SF6 T 

14 SF6-Überwachung und entsprechende staats- oder gemeinschaftsrecht-
lich oder in internationalen 
Übereinkommen vorgesehene Datenaufzeichnungsauflagen 

T 

 
Tabelle 6: Mindestkenntnisse und Fertigkeiten nach DVO (EG) 305/2008 
        ( * T = Theoretischer Test; * P = Praktischer Test ) 

 
Diese in der Verordnung (EG) Nr. 305/2008 festgelegten Kenntnisse und Fer-

tigkeiten wurden mit den Ausbildungsverordnungen, den zugehörigen Rahmen-

lehrplänen für den Berufsschulunterricht und den Meisterprüfungsordnungen 

abgeglichen. Auch die Lehrgänge zur überbetrieblichen Unterweisung wurden 

einbezogen. 

 

3.3.2 Betroffene Ausbildungsberufe 

 
Zur Prüfung, inwiefern die Berufe des Handwerks in den einzelnen Gewerken 

Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Rückgewinnung bestimmter fluorierter 

Treibhausgase aus Hochspannungsschaltanlagen ausüben, wurden zunächst 

die Berufsbilder durchgesehen und auch mit der vom Zentralverband des Deut-

schen Handwerks erstellten Liste (Stand 15.09.2009) abgeglichen. Die in dieser 

Liste aufgeführten Handwerksberufe wurden für die Prüfung übernommen und 

um die Berufe „Elektromaschinenbauer/in“ und „Elektroniker/in für Maschinen 

und Antriebstechnik“ ergänzt. Nach der Durchsicht der einzelnen Gewerke wur-

den folgende Ausbildungsberufe - auch Vorläuferberufe, die von der Sachkun-

deregelung nach der Chemikalien-Klimaschutzverordnung betroffen sein könn-

ten, einer weiteren Prüfung unterzogen: 

 
• Elektroinstallateur/in 

• Elektromaschinenbauer/in 

• Elektroniker/in (Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik) 

• Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik 

• Mechatroniker/in 
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3.3.3 Auswertung der Ausbildungsverordnungen 

 

Den nach der Verordnung (EG) Nr. 305/2008 erforderlichen fachlichen Mindest-

kenntnissen und -fertigkeiten für Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Rück-

gewinnung bestimmter fluorierter Treibhausgase aus Hochspannungsschaltan-

lagen wurden in der Matrix im Anhang VI die entsprechenden Paragraphen und 

Lernfelder der Ausbildungsverordnungen der vorstehenden Berufe zugeordnet. 

In den Fällen, wo die Kenntnisse und Fertigkeiten aus der Ausbildungsverord-

nung denen der EU-Durchführungsverordnung entsprechen, wurden die jeweili-

gen Paragraphen bzw. Lernfelder angeführt. Felder (d.h. Fachkenntnis- und 

Fertigkeitsbereiche), die mit „0“ gekennzeichnet sind, werden durch die Ausbil-

dungsverordnung nicht abgedeckt. 

 
 

3.3.4 Fazit 

 

Abgesehen davon, dass die Personen, die über eine abgeschlossene Ausbil-

dung in den Berufen 

• Elektroinstallateur/in 

• Elektromaschinenbauer/in 

• Elektroniker/in (Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik) 

• Elektroniker/in für Maschinen und Antriebstechnik 

• Mechatroniker/in 

verfügen, das grundlegende Verständnis für das Konzept einer elektrischen 

Anlage (Nr. 5 der geforderten Kenntnisse und Fertigkeiten) haben sollten, kann 

aufgrund der relevanten Berufsordnungsmittel [15;16;19-26;66] nicht davon 

ausgegangen werden, dass die in der Verordnung (EG) Nr. 305/2008 erforderli-

chen fachlichen Mindestkenntnissen und -fertigkeiten für Tätigkeiten im Zu-

sammenhang mit der Rückgewinnung bestimmter fluorierter Treibhausgase aus 

Hochspannungsschaltanlagen erfüllt werden. Auch in der Meisterausbildung 

werden die Kenntnisse und Fertigkeiten üblicherweise nicht vermittelt. Diese 
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Feststellungen gelten auch für die entsprechenden Industrieberufe und die in 

der DDR erworbenen Facharbeiter-Abschlüsse. 

 

 

3.4 Tätigkeiten an Einrichtungen mit F-Gasen als Lösungsmittel  

3.4.1 Erforderliche Fertigkeiten und Kenntnisse nach DVO (EG) 306/2008 

 
In der Durchführungsverordnung Verordnung (EG) Nr. 306/2008 [76] sind die 

Mindestanforderungen für die Zertifizierung von Personal, das bestimmte fluo-

rierte Treibhausgase enthaltende Lösungsmittel aus Ausrüstung rückgewinnt 

sowie die Bedingungen für die gegenseitige Anerkennung der auf Basis dieser 

Anforderungen ausgestellte Zertifikate festgelegt.  Im Anhang zu dieser Verord-

nung sind die Mindestkenntnisse und -fertigkeiten aufgeführt, die von den Prüf-

stellen getestet werden müssen. Das sind im Einzelnen: 

 

Nr.  Mindestkenntnisse und -fertigkeiten Art des 
Tests 

1 Grundkenntnis relevanter Umweltfragen (Klimawandel, Kyoto-Protokoll, 
Erderwärmungspotential), der maßgeblichen Bestimmungen der Verord-
nung (EG) Nr. 842/2006 sowie der Einschlägigen Durchführungsverord-
nungen zur Verordnung (EG) 842/2006 

T* 

2 Physikalische, chemische und Umwelteigenschaften von als Lösungsmittel 
verwendeten fluorierten Treibhausgasen 

T 

3 Verwendung von fluorierten Treibhausgasen als Lösungsmittel T 

4 Rückgewinnung von Lösungsmitteln, die fluorierte Treibhausgase enthalten P* 

5 Lagerung und Beförderung von Lösungsmitteln, die fluorierte Treibhausga-
se enthalten 

T 

6 Betrieb von Rückgewinnungsvorrichtungen im Zusammenhang mit Einrich-
tungen, die Lösungsmittel auf Basis fluorierter Treibhausgase enthalten 

P 

 
Tabelle 7: Mindestkenntnisse und Fertigkeiten nach DVO (EG) 306/2008 
        ( * T = Theoretischer Test; * P = Praktischer Test ) 

 
Voraussetzung für die Vergabe von Zertifikaten ist immer eine erfolgreich abge-
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legte praktische und theoretische Prüfung.  

Diese in der o.a. Verordnung festgelegten Kenntnisse und Fertigkeiten wurden 

mit den Inhalten der Ausbildungsordnungen, den dazugehörigen Rahmenlehr-

plänen für den Berufschulunterricht und den Meisterprüfungsanforderungen 

abgeglichen.  

 

3.4.2 Betroffene Ausbildungsberufe 

 

Zur Prüfung, inwieweit Berufe des Handwerks in ausgewählten Gewerken be-

troffen sind, wurden zunächst die Berufsbilder durchgesehen und auch mit der 

vom Zentralverband des Deutschen Handwerks erstellten Liste (Stand 

15.09.2009) abgeglichen. Nach der Durchsicht der einzelnen Gewerke wurden 

folgende Ausbildungsberufe - auch Vorläuferberufe -, die von der Sachkunde-

regelung nach der Chemikalien-Klimaschutzverordnung betroffen sein könnten, 

einer näheren Prüfung unterzogen: 

 

• Gebäudereiniger/in 

• Textilreiniger/in 

• Fahrzeuglackierer/in 

• Maler/in und Lackierer/in 

• Bauten- und Objektbeschichter/in 

• Tischler/in 

 

Gebäudereiniger/in führen Reinigungs- und Säuberungsarbeiten durch. Dazu 

zählen u.a. auch die Reinigung von industriellen Gebäuden und Anlagen, Kran-

kenhäusern unter Berücksichtigung spezieller hygienischer Notwendigkeiten 

sowie von haus- und klimatechnischen Einrichtungen.  

 

Da sich die Tätigkeiten ausschließlich auf das Beurteilen der Art und Beschaf-
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fenheit der zu wartenden Gebäude, Bauteile oder Ausstattungsgegenstände im 

Hinblick auf Reinigungs-, Pflege - und Konservierungsarbeiten richtet, also in 

Systeme nicht eingegriffen wird, ist aus unserer Sicht dieser Ausbildungsberuf 

von der Chemikalien-Klimaschutzverordnung nicht betroffen.  

 
Textilreiniger/in behandeln, pflegen und veredeln die unterschiedlichsten Tex-

tilien wie Berufskleidung, Krankenhaus- und Hotelwäsche, aber auch Pelze, 

Leder, Teppiche etc. Dazu werden computergesteuerte Wasch-, Reinigungs- 

und Finishmaschinen bedient und gewartet. Bei Störungen der Maschinen und 

Anlagen leiten sie nur die notwendigen Maßnahmen zur Behebung der Störung 

ein, in das System wird nicht eingegriffen. Insofern ist dieser Ausbildungsberuf 

von der Chemikalien-Klimaschutzverordnung nicht betroffen. 

 

Fahrzeuglackierer/in lackieren Fahrzeuge und Aufbauten aller Art und gestal-

ten diese mit Beschriftungen oder Motiven. Sie demontieren und montieren 

Bauteile, messen und prüfen die Funktion elektrischer, elektronischer, pneuma-

tischer und hydraulischer Bauteile bzw. Systeme und setzen Fahrzeugvergla-

sungen ein. Auch für diesen Beruf ist festzustellen, dass er von der Chemika-

lien-Klimaschutzverordnung nicht betroffen ist. 

 

Maler und Lackierer/in - Fachrichtung Bauten- und Korrosionsschutz - schüt-

zen und sanieren Gebäude, Gebäudeteile, Objekte und Anlagen, vorwiegend 

hergestellt aus Beton, Stahl oder Metall. Aufgetragen werden Anstriche und 

Beschichtungen. Des weiteren werden Fugenabdichtungen sowie Korrosions- 

und Brandschutzmaßnahmen durchgeführt. Bei diesen Arbeiten entstehen 

durch den Einsatz von Chemikalien für den Ausführenden giftige Dämpfe etc., 

allerdings sind das keine fluorierten Treibhausgase. Auch für diesen Beruf ist 

festzustellen, dass er von der Chemikalien-Klimaschutzverordnung nicht betrof-

fen ist. Ähnliches gilt für die Maler und Lackierer/in - Fachrichtung Gestaltung 

und Instandhaltung sowie Kirchenmalerei und Denkmalpflege. 
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Bauten- und Objektbeschichter/in bereiten Untergründe vor und beschichten 

Oberflächen aus mineralischen Baustoffen, Holz, Metall oder Kunststoff. Dar-

über hinaus führen sie Putzarbeiten durch, verlegen Decken-, Wand- und Bo-

denbeläge, verarbeiten Wärmedämmverbundsysteme und montieren Trocken-

baumaterialien und Systemelemente. Auch für diesen Beruf würde die Chemi-

kalien-Klimaschutzverordnung keine Anwendung finden. 

Tischler/in stellen Möbel, Türen und Fenster aus Holz und Holzwerkstoffen 

sowie Kunststoffen her oder führen Innenausbauten wie z.B. Einbaumöbel, 

Raumteiler, Wandverkleidungen etc. durch. Zum Einsatz kommen bei allen Tä-

tigkeiten Chemikalien, über deren Umgang im Einsatz als auch in der Entsor-

gung besondere Kenntnisse erworben werden müssen. Allerdings findet für 

diesen Beruf die Chemikalien-Klimaschutzverordnung ebenfalls keine Anwen-

dung. 

 

 

3.4.3 Fazit 

 

Auf der Grundlage der EU-VO 306/2008 sind für die nachstehend aufgeführten 

Berufe  

• Gebäudereiniger/in 

• Textilreiniger/in 

• Fahrzeuglackierer/in 

• Maler/in und Lacker/in 

• Bauten- und Objektbeschichter/in 

• Tischler/in 

die entsprechenden Ausbildungsordnungen, Rahmenlehrpläne und Meisterprü-

fungsverordnungen [33-42;68-71] in den jeweils auszuführenden Fertigkeiten 

und zu erlernenden Kenntnissen gemäß der Chemikalien-Klimaschutz-

verordnung auf eine mögliche Betroffenheit hin geprüft worden. Im Ergebnis 
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bleibt festzuhalten, dass auf keinen dieser Berufe die Chemikalien-

Klimaschutzverordnung eine Anwendung findet.  

 

 

3.5 Tätigkeiten an Klimaanlagen in bestimmten Kraftfahrzeugen 

3.5.1 Erforderliche Fertigkeiten und Kenntnisse nach DVO (EG) 307/2008 

 

In der Durchführungsverordnung (EG) Nr. 307/2008 [77] sind die Mindestanfor-

derungen für ein Ausbildungsprogramm von Personal festgelegt, das Tätigkei-

ten im Zusammenhang mit der Rückgewinnung fluorierter Treibhausgase aus 

Klimaanlagen in Kraftfahrzeugen im Sinne der Richtlinie 2006/40/EG ausübt. Im 

Anhang zu dieser  Durchführungsverordnung  sind  die  Mindestkenntnisse und 

-fertigkeiten aufgeführt, die für die Ausstellung einer Ausbildungsbescheinigung 

erforderlich sind. Das sind im Einzelnen: 

 

Fachliche Mindestkenntnisse und –fertigkeiten Modul 
1. Funktionsweise von fluorierte Treibhausgase enthaltenden Klimaanlagen in Kraft-

fahrzeugen, Umweltauswirkung fluorierte Treibhausgase enthaltender Kältemittel 
und die entsprechenden Umweltvorschriften 

1.1 Grundkenntnis der Funktionsweise von Klimaanlagen in Kraftfahrzeugen T* 
1.2 Grundkenntnis des Einsatzes und der Eigenschaften fluorierter Treibhaus-

gase, die als Kältemittel in Kfz-Klimaanlagen verwendet werden, sowie der 
Auswirkungen von Emissionen dieser Gase auf die Umwelt (ihr GWP-Wert 
im Kontext des Klimawandels) 

T 

1.3 Grundkenntnis der einschlägigen Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 
842/2006 und der Richtlinie 2006/40/EG 

T 

2. Umweltverträgliche Rückgewinnung fluorierter Treibhausgase 
2.1 Kenntnis der gängigen Verfahren für die Rückgewinnung fluorierter Treib-

hausgase 
T 

2.2 Umgang mit einem Kältemittel-Container P* 
2.3 Anschließen und Abklemmen eines Rückgewinnungsgerätes an die bzw. 

von der Anschlussstelle einer fluorierte Treibhausgase enthaltenden Kfz-
Klimaanlage 

P 

2.4 Bedienen eines Rückgewinnungsgerätes P 
 
Tabelle 8:   Mindestkenntnisse und Fertigkeiten nach DVO (EG) 307/2008 
           ( * T = Theoretischer Test; * P = Praktischer Test ) 
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3.5.2 Betroffene Ausbildungsberufe 

 

Für Tätigkeiten an Kraftfahrzeug-Klimaanlagen wurden folgende Ausbildungs-

berufe – auch Vorläuferberufe, die von der Sachkunderegelung nach der Che-

mikalien-Klimaschutzverordnung betroffen sein könnten, einer weiteren Prüfung 

unterzogen: 

 

• Kraftfahrzeugmechatroniker/in mit den Schwerpunkten 

  - Personenkraftwagentechnik 

  - Nutzfahrzeugtechnik 

  - Fahrzeugkommunikationstechnik 

  - Motorradtechnik 

• Kraftfahrzeugmechaniker/in mit den Schwerpunkten 

  - Personenkraftwagen-Instandsetzung 

  - Nutzkraftwagen-Instandsetzung 

  - Kraftrad-Instandsetzung 

• Karosserie- und Fahrzeugbauer 

• Kraftfahrzeugelektriker/in 

• Mechaniker/in für Karosserieinstandhaltungstechnik 

• Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in mit den Fachrichtungen 

  - Karosserieinstandhaltungstechnik 

  - Karosseriebautechnik 

  - Fahrzeugbautechnik 

• Mechaniker/in für Land- und Baumaschinentechnik 

• Landmaschinenmechaniker/in 

• Kraftfahrzeugservicemechaniker/in 

• Metallbauer/in mit der Fachrichtung Nutzfahrzeugbau 

• Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik mit der Fach-

richtung Reifen- und Fahrwerkstechnik 
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Kraftfahrzeugmechatroniker/innen mit dem Schwerpunkt Personenkraft-
wagentechnik warten mehrspurige Fahrzeuge, die zur Beförderung von maxi-

mal neun Personen bestimmt sind. Sie prüfen die fahrzeugtechnischen Syste-

me und führen Reparaturen aus. Auf Wunsch rüsten sie die Personenkraftwa-

gen auch mit Zusatzeinrichtungen, Sonderausstattungen und Zubehörteilen 

aus. Zu den fahrzeugtechnischen Systemen (Komfortsystemen), Zusatzeinrich-

tungen oder Sonderausstattungen zählen auch Fahrzeugklimaanlagen. Ab dem 

dritten Ausbildungsjahr erfolgt eine Vertiefung in den Schwerpunkt Personen-

kraftwagentechnik. Hier lernen sie u.a. insbesondere, wie Komfortsysteme ge-

prüft, gewartet und instand gesetzt werden. 

 

Kraftfahrzeugmechatroniker/innen mit dem Schwerpunkt Nutzfahrzeug-
technik warten Kraftfahrzeuge für den gewerblichen Personen- oder Güter-

transport, setzen diese instand und rüsten sie bei Bedarf mit Aufbauten, An-

hängern, Zusatzsystemen und Sonderausstattungen aus. Darüber hinaus prü-

fen und diagnostizieren sie die fahrzeugtechnischen Systeme. Die Ausbildung 

in dem Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik entspricht der in dem Schwerpunkt 

Personenkraftwagentechnik. 

 

Kraftfahrzeugmechatroniker/innen mit dem Schwerpunkt Fahrzeugkom-
munikationstechnik warten und reparieren Fahrzeuge. Vor allem bauen sie 

komplexe fahrzeugtechnische Systeme wie Navigations- und Sicherheitsein-

richtungen ein, nehmen sie in Betrieb und setzen sie instand. Fahrzeugklimaan-

lagen sind weniger Bestandteil der Ausbildung. 

 

Kraftfahrzeugmechatroniker/innen mit dem Schwerpunkt Motorradtechnik 

stellen einspurige Kraftfahrzeuge mit üblicherweise einem bis zwei Sitzen her, 

warten diese, setzen sie instand und rüsten sie mit Zusatzsystemen, Sonder-

ausstattungen und Zubehörteilen aus. Darüber hinaus prüfen und diagnostizie-

ren sie die fahrzeugtechnischen Systeme. Fahrzeugklimaanlagen kommen in 

einspurigen Kraftfahrzeugen nicht vor. 
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Kraftfahrzeugmechaniker/innen (Vorläuferberuf zum/zur Kraftfahrzeugme-

chatroniker/in) warten und reparieren Kraftfahrzeuge aller Art und sorgen für 

ihre Fahrtüchtigkeit und Verkehrssicherheit. Je nach gewähltem Schwerpunkt 

spezialisieren sie sich auf Personenkraftwagen, Nutzkraftwagen, wie z.B. Last-

kraftwagen und Busse, oder Krafträder. Zu ihren Kompetenzen zählen u.a. 

auch die Ausrüstung, Wartung und Instandsetzung von Klimaanlagen in Perso-

nen- und Nutzfahrzeugen.  

 
Kraftfahrzeugelektriker/innen (Vorläuferberuf zum/zur Kraftfahrzeugme-

chatroniker/in) sind zuständig für die Instandhaltung, Reparatur und den Einbau 

von elektrisch und elektronisch gesteuerten Systemen in Anlagen und Bau-

gruppen von Kraftfahrzeugen.  Auch bei dem/der Kraftfahrzeugelektriker/in ge-

hört die Ausrüstung, Wartung und Instandsetzung von Klimaanlagen zu den in 

der Ausbildung vermittelten Kompetenzen. 

 
Mechaniker/innen für Karosserieinstandhaltungstechnik reparieren haupt-

sächlich Fahrzeugkarosserien, Karosserieteile und Aufbauten. Sie montieren 

Aufbauten, Zubehör und Zusatzeinrichtungen wie z.B. Klimaanlagen oder Kühl-

einrichtungen und setzen oder halten Fahrzeuge instand..  

 
Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/innen der Fachrichtung Karos-
serieinstandhaltungstechnik reparieren Karosserien und Fahrzeugaufbauten 

und halten sie instand. Außerdem rüsten sie Fahrzeuge mit Zubehör und Zu-

satzeinrichtungen aus, montieren spezielle Aufbauten, Klimaanlagen oder 

Kühleinrichtungen.  

 

Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/innen der Fachrichtung Karos-
seriebautechnik konstruieren und fertigen Karosserien, Karosserieteile und 

Fahrzeugaufbauten und halten diese instand. Außerdem rüsten sie Fahrzeuge 

aus oder um, bauen z.B. Hebe- und Ladehilfseinrichtungen oder klimatechni-

sche Systeme ein. Auch Wartungs- und Einstellarbeiten an diesen Systemen 

gehören zu ihren Aufgaben. 
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Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/innen der Fachrichtung Fahr-
zeugbautechnik stellen Fahrzeugaufbauten für Sonderfahrzeuge sowie Fahr-

zeuganhänger aller Größenklassen einschließlich deren Systeme her. Zu dem 

Arbeitsgebiet gehört auch das Aus- und Umrüsten mit Zubehör und Zusatzein-

richtungen, wie Klima- und Kühlanlagen.  

 

Mechaniker/innen für Land- und Baumaschinentechnik (Vorläuferberuf 

Landmaschinenmechaniker/in) warten und reparieren Fahrzeuge, Maschi-

nen, Anlagen und Motorgeräte, die in der Land- und Bauwirtschaft eingesetzt 

werden. Da sich jedoch die Verordnung (EG) 307/2008 nur auf Kraftfahrzeuge 

im Sinne der Richtlinie 2006/40/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes [79] bezieht, das sind Fahrzeuge der Klassen M1 (Fahrzeuge für Personen-

beförderung mit höchstens 8 Sitzplätzen außer dem Fahrersitz)  und N1 (Fahr-

zeuge für Güterbeförderung mit einem Hoechstgewicht bis zu 3,5 t), fallen die 

Fahrzeuge, für die der/die Mechaniker/in für Land- und Baumaschinentechnik 

zuständig ist, nicht unter die Verordnung. 

 

Kraftfahrzeugservicemechaniker/innen pflegen Kraftfahrzeuge aller Art, set-

zen diese instand und führen Aus- und Umrüstungs- sowie die standardisierten 

Wartungs-, Prüfungs- und Einstellarbeiten durch. Zu den Aufgaben und Tätig-

keiten gehören auch das Aus-, Um- und Nachrüsten von Fahrzeugen mit Zu-

satzeinrichtungen und Zubehör, u.a. Klimaanlagen. 

 

Metallbauer/innen der Fachrichtung Nutzfahrzeugbau stellen Fahrzeugbau-

konstruktionen für Nutz- und Sonderfahrzeuge her, montieren sie und halten sie 

instand.  Außerdem obliegt ihnen die Instandsetzung von Lüftungs-, Heiz- und 

Klimasystemen. 
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Mechaniker/innen für Reifen- und Vulkanisationstechnik der Fachrichtung 

Reifen- und Fahrwerktechnik prüfen, warten und reparieren Schläuche, Reifen 

und Räder. Sie rüsten Fahrzeuge auf Sonderräder und -reifen um, kontrollieren 

und Warten Auspuff-, Brems- und Klimaanlagen, ersetzen ggf. defekte Teile 

und optimieren Fahrwerke.  

 

 

3.5.3 Auswertung der Ausbildungsverordnungen 

 

Den nach der Verordnung (EG) Nr. 307/2008 abzudeckenden fachlichen Min-

destkenntnissen und -fertigkeiten für Tätigkeiten an Klimaanlagen in bestimm-

ten Kraftfahrzeugen wurden in der Matrix im Anhang VIII die entsprechenden 

Paragraphen und Lernfelder (früher Lerngebiete) der Ausbildungsverordnungen 

der vorstehenden Berufe zugeordnet.  In den Fällen, wo die Kenntnisse und 

Fertigkeiten aus der Ausbildungsverordnung denen der EU-Durchführungs-

verordnung entsprechen, wurden die einzelnen Felder grau hinterlegt und der 

oder die Paragraphen bzw. Lernfelder angeführt. Felder (d.h. Fachkenntnis- 

und Fertigkeitsbereiche), die mit „0“ gekennzeichnet sind,  werden durch die 

Ausbildungsverordnung nicht abgedeckt. 

 

Aufgrund der Ausbildungsverordnungen und Rahmenlehrpläne werden in der 

Ausbildung der Kraftfahrzeugmechatroniker/in mit den Schwerpunkten Perso-

nenkraftwagentechnik, Nutzfahrzeugtechnik und Fahrzeugkommunikations-

technik [43;44], der Mechaniker/in für Karosserieinstandhaltungstechnik [49;50], 

der Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker aller Fachrichtungen [51;52], der 

Kraftfahrzeugservicemechaniker/in [58;59]], der Metallbauer/in der Fachrichtung 

Nutzfahrzeugbau [27;28] und der Mechaniker für Reifen- und Vulkanisations-

technik der Fachrichtung Reifen- und Fahrwerkstechnik [60;61] die nach der 

Durchführungsverordnung (EG) Nr. 307/2008 geforderten fachlichen Mindest-

kenntnisse und -fertigkeiten abgedeckt.  Die Vermittlung von Kenntnissen ins-
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besondere der Umweltauswirkungen fluorierter Treibhausgase enthaltender 

Kältemittel und die entsprechenden Umweltvorschriften, wie sie unter Teil 1 der 

Tabelle 8 gefordert werden, ist den Ausbildungsordnungen der Kraftfahrzeug-

mechatroniker mit dem Schwerpunkt Motorradtechnik und einiger ehemaliger 

Ausbildungsberufe nicht zu entnehmen. Die umweltverträgliche Rückgewinnung 

fluorierter Treibhausgase entsprechend Teil 2 der Tabelle 8 wird hingegen bei 

allen Berufen mit Ausnahme des Kraftfahrzeugmechanikers mit dem Schwer-

punkt Kraftrad-Instandsetzung durch die Ausbildungsordnungen abgedeckt. 

 

 

3.5.4 Fazit 

 

Auf der Grundlage der EU-VO 307/2008 sind für die nachstehend aufgeführten 

Berufe die geforderten fachlichen Mindestkenntnisse und Fertigkeiten durch die 

Ausbildungsordnungen in vollem Umfange abgedeckt.  

• Kraftfahrzeugmechatroniker/in (SW Personenkraftwagentechnik,  

Nutzfahrzeugtechnik, Fahrzeugkommunikationstechnik) 

• Kraftfahrzeugmechaniker/in (SW Personen- und Nutzkraftwagen-

Instandsetzung) 

• Mechaniker/in für Karosserieinstandhaltungstechnik 

• Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in (FR Karosserieinstand-

haltungstechnik, Karosseriebautechnik, Fahrzeugbautechnik) 

• Kraftfahrzeugservicemechaniker/in 

• Metallbauer/in mit der Fachrichtung Nutzfahrzeugbau 

• Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik mit der Fach-

richtung Reifen- und Fahrwerkstechnik 

 

Handwerker dieser Berufe sind zur Ausübung von Tätigkeiten an Klimaanlagen 

in Fahrzeugen angemessen ausgebildet. Dieses gilt auch für die entsprechen-

den Industrieberufe und die in der DDR erworbenen Facharbeiter-Abschlüsse. 
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4. Empfehlungen zu Zertifizierungsmaßnahmen und Prüfungen 

 
Voraussetzung für die Vergabe einer die in den Artikeln 3, 4 und 5 Abs. 1 der 

Verordnung (EG) Nr. 842/2006 aufgeführten Tätigkeiten abdeckenden Sach-

kundebescheinigung ist immer eine erfolgreich abgelegte theoretische und 

praktische Prüfung. In den Durchführungsverordnungen 303/304/305 und 

306/2008 ist unter dem Artikel „Prüfstelle“ lediglich festgelegt, dass sie dafür 

Sorge trägt, dass die mit der Durchführung der einzelnen Tests beauftragten 

Prüfer mit den maßgeblichen Prüfmethoden und Prüfungsunterlagen vertraut 

sind und die entsprechende Kompetenz in dem zu prüfenden Bereich besitzen. 

Sie trägt ferner dafür Sorge, dass die für die praktischen Tests erforderlichen 

Geräte, Werkzeuge und Materialien zur Verfügung stehen.  

 

Die Verordnungen geben keine Empfehlungen zu der erforderlichen Ausstat-

tung oder zur Dauer der jeweiligen Prüfung. Darüber hinaus ist für die Perso-

nen, die eine Prüfungsvorbereitung (Sachkundelehrgang) aufgrund fehlender 

Kenntnisse und Fertigkeiten benötigen, nicht festgelegt, welchen Umfang eine 

solche Schulungsmaßnahme haben sollte. Aus Gründen der Bundeseinheitlich-

keit und Vergleichbarkeit der Qualifikationen sollten entsprechende Randbedin-

gungen festgelegt werden.  

 

Aufgrund der Auswertung verschiedener Schulungsangebote und Unterlagen 

von Organisationen und Einrichtungen, die bereits Schulungen und Prüfungen 

durchführen, sowie unserer Erfahrung in der Entwicklung von Curricula für 

handwerkliche Berufsbildungsstätten und der dazu erforderlichen technischen 

Ausstattung geben wir im Nachfolgenden tabellarisch einige Empfehlungen zu 

den Prüfungen und Sachkundelehrgängen.  
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4.1  Tätigkeiten an Kälte- und Klimaanlagen sowie Wärmepumpen 

 
Technische Ausstattung der Prüfstelle 
 

Kältekreisläufe (z. B. Kühlhaus) / 2 Personen 

• Verrohrter (intakter) Kältekreislauf 
• Absaugstation  
• Manometer Batterie + Schläuche (Füllschlauch) 
• Vakuumpumpe 
• Kältemittelflasche 

1. Recycling-Flasche 
2. Frischware-Flasche 

• Waage
• Stickstoff ≥  4.8 
• Druckminderer Stickstoff (max. 50 bar) 
• Kältewerkzeug (z.B. Kälteknarre Bördel-Werkzeug, Biegewerkzeug, 

 Hartlöterstation, Pressverbinder (Alternativ), Schraubenausdreher 
 Schraubenschlüssel,… Messwerkzeug (Elektro) 

• Ölrückgewinnungsbehälter 
• Austauschkomponenten zur Reparatur 

 
Kältekreislauf mit Lecks  

• Sowohl Hochdruck- als auch Niederdruck-Seite 
     Leckagemassenstrom:  1) ≥  5g/a 
 2) ≥  30g/a 
 3) ≥  100g/a 
• Lecksuchgerät (untere Ansprechschwelle ≤  5/a) 
• Prüfleck ≥  5g/a / 20° C 
• Selektivgas-Messgerät (untere Ansprechschwelle 0,1g/a) 
• Idealisiertes Leck z.B. 10 µm Öffnung 
• Dosieranlage  
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Dauer der Prüfung nach VO (EG) 303/2008 
 

Kategorie Theoretischer Teil Praktischer Teil 

I ca. 120 Min. ca. 60 Min. 

II ca. 120 Min.. ca. 60 Min. 

III ca. 60 Min. ca. 30 Min. 

IV ca. 60 Min. ca. 60 Min. 
 

      Die Dauer der Prüfung ist jeweils bezogen auf eine Person. 

  

 

Sachkundelehrgang nach VO (EG) 303/2008 
 

Kate- 
gorie 

Tätigkeiten an Kälte-, Klima,- 
Wärmepumpenanlagen Voraussetzung Dauer 

[Std] 

I 

- Dichtheitskontrolle 
- Rückgewinnung  
- Installation  
- Instandhaltung oder Wartung 

Gesellenprüfung in einem Elektro-, Ver-
sorgungstechnik- oder Metallberuf 240 

I 

- Dichtheitskontrolle 
- Rückgewinnung  
- Installation  
- Instandhaltung oder Wartung 

Gesellenprüfung in einem Elektro-, Ver-
sorgungstechnik- oder Metallberuf und 
mindestens 2-jährige Berufspraxis in der 
Kälte- und Klimatechnik  

36 

II 

- Dichtheitskontrolle (ohne 
  Eingriff in KM-Kreislauf) 
- Rückgewinnung, Installation, 
  Instandhaltung oder Wartung  
  (an Anlagen < 3 kg bzw.  
  < 6 kg geschl. System) 

Gesellenprüfung in einem Elektro-, Ver-
sorgungstechnik- oder Metallberuf 

120 

III 
- Rückgewinnung (an Anlagen 
  < 3 kg bzw. < 6 kg  
  geschl. System) 

Gesellenprüfung in einem Elektro-, Ver-
sorgungstechnik- oder Metallberuf 32 

IV 

- Dichtheitskontrolle (ohne 
  Eingriff in KM-Kreislauf) 

Gesellenprüfung in einem Elektro-, Ver-
sorgungstechnik- oder Metallberuf und 
Kenntnisse über Aufbau und Funktion 
einer Kälteanlage  

16 
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4.2 Tätigkeiten an ortsfesten Brandschutzsystemen und Feuerlöschern 

 

Technische Ausstattung der Prüfstelle 
 

• Brandschutzanlage mit Löschmittelflaschen, zugehörigen Ventilen, fle-
xiblen Druckschläuchen, Rohrnetz und Löschdüsen 

• Lecksuchgerät 
• Geeichte Waage 
• Fachspezifisches Werkzeug 
 

 
Dauer der Prüfung nach VO (EG) 304/2008 
 

Theoretischer Teil Praktischer Teil 

max. 30 Min. max. 30 Min. 
 

 
Sachkundelehrgang nach VO (EG) 304/2008 
 

Voraussetzung Dauer [Std] 
Tätigkeit im Umfeld von Brandschutzanlagen 8 
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4.3 Tätigkeiten an Hochspannungsschaltanlagen 

 
Technische Ausstattung der Prüfstelle 
 

• SF6-Rückgewinnungseinrichtung (Wartungsequipment) und entspre-
chendes Zusatzequipment (Schläuche, Filter etc.) 

• Vorfilter 
• Gasgefüllter Schottraum 
• Entsprechende SF6-Flaschen/Container 
• Messgeräte zur Feststellung der Gasqualität 
• Persönliche Schutzausrüstung 
• Ggf. gasdichte Schneidvorrichtung 
 

 

Dauer der Prüfung nach VO (EG) 305/2008 
 

Theoretischer Teil Praktischer Teil 

max. 40 Min. max. 90 Min 
 

 

Sachkundelehrgang nach VO (EG) 305/2008 
 

Voraussetzung Dauer [Std] 
Erfahrungen im Bereich der Errichtung, Prüfung, Inbetrieb-
setzung, Service oder Rückbau von elektrischen Betriebs-
mitteln > 1kV (Hochspannungsschaltanlagen)  

16 
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4.4 Tätigkeiten an Einrichtungen mit F-Gasen als Lösungsmittel  

Da keiner der Handwerksberufe Tätigkeiten an Ausrüstungen ausübt,  aus de-

nen fluorierte Treibhausgase als Lösungsmittel rückgewonnen werden, sind 

Zertifizierungsmaßnahmen entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 306/2008 für 

das Handwerk nicht relevant. 

 

 

4.5 Tätigkeiten an Klimaanlagen in bestimmten Kraftfahrzeugen 

Die fahrzeugtechnischen Handwerksberufe sind mit Ausnahme der ehemaligen 

Ausbildungsberufe Kraftfahrzeugelektriker und Karosserie- und Fahrzeugbauer 

der Fachrichtungen Karosseriebau und Fahrzeugbau gemäß der Verordnung 

(EG) 307/2008 angemessen ausgebildet. Die geforderte Ausbildungsbescheini-

gung kann daher von der Bescheinigungsstelle ohne weiteres ausgestellt wer-

den. Lediglich die vorgenannten ehemaligen Ausbildungsberufe müssten die 

theoretischen Kenntnisse in den Punkten 1.2 und 1.3 des Anhangs der Verord-

nung (EG) 307/2008 in einer innerbetrieblichen Weiterbildung nachholen. Die 

Einrichtung einer gesonderten Prüfstelle oder entsprechender Ausbildungspro-

gramme halten wir nicht für erforderlich. 
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5. Zusammenfassung 

 

In diesem Vorhaben wurden die Ansprüche aus der Chemikalien-

Klimaschutzverordnung hinsichtlich der notwendigen Sachkundebescheinigun-

gen, die jede Person benötigt, die Tätigkeiten zur Reduzierung von Emissionen, 

zur Rücknahme, Rückgewinnung und Entsorgung von bestimmten fluorierten 

Treibhausgasen durchführt, mit den zu den jeweiligen Tätigkeiten befähigenden 

handwerklichen Ausbildungen abgeglichen. Nach Feststellung der von der Ver-

ordnung möglicherweise betroffenen 41 Handwerksberufen mit den entspre-

chenden Fachrichtungen wurden die Ausbildungsverordnungen auf die gefor-

derten Mindestkenntnisse und -fertigkeiten hin geprüft und die Ergebnisse in 

einer Matrix je Durchführungsverordnung dokumentiert. Erwartungsgemäß er-

füllen der Beruf des Mechatronikers für Kältetechnik und des Vorläuferberufes 

Kälteanlagenbauer alle Anforderungen der Durchführungsverordnung für Tätig-

keiten an ortsfesten Kälte-, Klimaanlagen und Wärmepumpen. Die übrigen be-

troffenen Berufe müssten ihre Sachkunde in einer entsprechenden Prüfung 

nachweisen, wenn sie die Tätigkeiten verantwortungsbewusst ausführen wol-

len.   

 

Die erforderlichen Fertigkeiten und Kenntnisse für Tätigkeiten an ortsfesten 

Brandschutzsystemen und Feuerlöschern sowie an Hochspannungsschaltanla-

gen, für die überwiegend die elektrotechnischen Handwerksberufe infrage 

kommen, werden durch die Ausbildungs- und Meisterverordnungen nicht abge-

deckt. Tätigkeiten zur Rückgewinnung von F-Gasen in Lösungsmitteln werden 

von handwerklichen Berufen nicht ausgeführt.  Bei Tätigkeiten an Klimaanlagen 

in Kraftfahrzeugen erlernen alle Auszubildenden in den fahrzeugtechnischen 

Berufen des Handwerks die umweltverträgliche Rückgewinnung von F-Gasen. 

Lediglich in den theoretischen Kenntnissen zu einschlägigen Verordnungen be-

steht für einige Vorläuferberufe ein Nachholbedarf. 
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Testart
 1.   Grundkenntnis relevanter Umweltfragen 

(Klimawandel, Kyoto-Protokoll, 
Erderwärmungspotenzial fluorierter 
Treibhausgase)  

 T  0 0 0 0 0 0 0 0 LF13

 2.   Grundkenntnis relevanter technischer 
Standards   T  0 0 0 0 0 0 0 0 0

 3.   Grundkenntnis der relevanten 
Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 
842/2006 und der einschlägigen 
Durchführungsverordnungen zur 
Verordnung (EG) Nr. 842/2006  

 T  0 0 0 0 0 0 0 0 0

 4.   Gute Kenntnis der unterschiedlichen 
Arten der im Handel erhältlichen und 
fluorierte Treibhausgase enthaltenden 
Brandschutzanlagen  

T  0 0 0 0 0 0 0 0 0

 5.   Gute Kenntnis der Ventilarten, der 
Betätigungsmechanismen, des sicheren 
Umgangs mit dem Gerät sowie der 
Verhütung des Ausströmens und der 
Leckage des Löschgases  

 T  0 0 0 0 0 0 0 0 0

 6.   Gute Kenntnis der für den sicheren 
Umgang mit dem Gerät und die 
Gerätebedienung erforderlichen 
Ausrüstungen und Werkzeuge  

 T  0 0 0 0 0 0 0 0 0

 7.   Fähigkeit zur Installation von 
Löschmittelbehältern, die zur Aufnahme 
von fluorierten Treibhausgasen bestimmt 
sind  

 P  0 0 0 0 0 0 0 0 0

 8.   Kenntnis der korrekten Vorgehensweise 
beim Bewegen von fluorierte 
Treibhausgase enthaltenden 
Druckbehältern  

 T  0 0 0 0 0 0 0 0 0

 9.   Fähigkeit zur Kontrolle von 
Systemaufzeichnungen vor der 
Dichtheitskontrolle und zur Identifizierung 
maßgeblicher Informationen über 
wiederholt auftretende Fragen oder 
Probleme, die gelöst werden sollten  

 T  0 0 0 0 0 0 0 0 0

 10.   Fähigkeit zur visuellen und manuellen 
Dichtheitskontrolle des Systems nach 
Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 
1497/2007 der Kommission vom 18. 
Dezember 2007 zur Festlegung der 
Standardanforderungen an die Kontrolle 
auf Dichtheit ortsfester 
Brandschutzsysteme, die bestimmte 
fluorierte Treibhausgase enthalten, 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 
842/2006 des Europäischen Parlaments 
und des Rates (1)  

 P  0 0 0 0 0 0 0 0 0

 11.   Kenntnis umweltverträglicher Praktiken 
für die Rückgewinnung fluorierter 
Treibhausgase aus 
Brandschutzsystemen und die Befüllung 
von Brandschutzsystemen mit 
Löschgasen  

 T  0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tätigkeiten an ortsfesten 
Brandschutzsystemen und 

Feuerlöschern

Fachliche Mindestkenntnisse und Fertigkeiten § = durch Ausbildungordnung abgedeckt ;   0= nicht abgedeckt

LF = Lernfeld Berufsschule



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANHANG VI 
 
 

 
Erforderliche und vorhandene Fertigkeiten und Kenntnisse  

nach DVO (EG) 305/2008 
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Nr. Fachliche Mindestkenntnisse und -fertigkeit Testart

1 Grundkenntnis relevanter Umweltfragen 
(Klimawandel, Kyoto-Protokoll, 
Erderwärmungspotenzial), der maß-
geblichen Bestimmungen der Verordnung 
(EG) Nr. 842/2006 und der einschlägigen 
Durchführungsvorschriften zur Verordnung 
(EG) Nr. 842/2006 

T 0 0 0 0 0

2 Physikalische, chemische und 
Umwelteigenschaften von SF6 T 0 0 0 0 0

3 Verwendung von SF6 in elektrischen 
Anlagen (Isolierung, Lichtbogenlöschung) T 0 0 0 0 0

4 SF6-Qualität je nach relevanter 
Industrienorm (1) T 0 0 0 0 0

5 Verständnis des Konzepts einer 
elektrischen Anlage T LF 11 EG 0 0 0 0

6 Kontrolle der SF6-Qualität P 0 0 0 0 0
7 Rückgewinnung von SF6 und SF6-

Gemischen und Reinigung von SF6 P 0 0 0 0 0

8 Lagerung und Beförderung von SF6 T 0 0 0 0 0
9 Betrieb einer SF6-

Rückgewinnungsvorrichtung P 0 0 0 0 0

10 Erforderlichenfalls Durchführung einer 
gasdichten Anschlussbohrung für 
Saugleitungen (gas tight drilling systems) 

P 0 0 0 0 0

11 Wiederverwendung von SF6 und 
unterschiedliche Wiederverwendungs-
kategorien 

T 0 0 0 0 0

12 Arbeiten an offenen SF6-Anlagenteilen P 0 0 0 0 0
13 Neutralisierung von Zersetzungsprodukten 

von SF6 T 0 0 0 0 0

14 SF6-Überwachung und entsprechende 
staats- oder gemeinschaftsrechtlich oder 
in internationalen Übereinkommen 
vorgesehene Datenaufzeichnungsauflagen 

T 0 0 0 0 0

 

Tätigkeiten an 
Hochspannungsschaltanlagen

LF/§ = durch Ausbildungordnung abgedeckt ;   
0     = nicht abgedeckt 

 LF     = Lernfeld Berufsschule
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Erforderliche und vorhandene Fertigkeiten und Kenntnisse  

nach DVO (EG) 306/2008 
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Nr. Fachliche Mindestkenntnisse und -fertigkeiteTestart

1 Grundkenntnis relevanter Umweltfragen 
(Klimawandel, Kyoto-Protokoll, 
Erderwärmungspo-tenzial), der 
maßgeblichen Bestimmungen der 
Verordnung (EG) Nr. 842/2006 sowie der 
einschlägigen Durchführungsverordnungen 
zur Verordnung (EG) Nr. 842/2006 

T 0 0 0 0 0 0

2 Physikalische, chemische und 
Umwelteigenschaften von als 
Lösungsmittel verwendeten fluorierten 
Treibhausgasen 

T 0 0 0 0 0 0

3 Verwendung von fluorierten 
Treibhausgasen als Lösungsmittel T 0 0 0 0 0 0

4 Rückgewinnung von Lösungsmitteln, die 
fluorierte Treibhausgase enthalten P 0 0 0 0 0 0

5 Lagerung und Beförderung von 
Lösungsmitteln, die fluorierte 
Treibhausgase enthalten 

T 0 0 0 0 0 0

6 Betrieb von Rückgewinnungsvorrichtungen 
im Zusammenhang mit Einrichtungen, die 
Lösungsmittel auf Basis fluorierter 
Treibhausgase enthalten 

P 0 0 0 0 0 0

Umgang mit F-Gasen als 
Lösungsmittel

§ = durch Ausbildungordnung abgedeckt ; 
0 = nicht abgedeckt
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Erforderliche und vorhandene Fertigkeiten und Kenntnisse  

nach DVO (EG) 307/2008 
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Betroffener Beruf

Kfz-Mechatroniker 
- SW Personenkraftwagentechnik
Kfz-Mechatroniker 
- SW Nutzfahrzeugtechnik
Kfz-Mechatroniker 
- SW Motorradtechnik
Kfz-Mechatroniker 
- SW Fahrzeugkommunikationstechnik
KFZ-Mechaniker 
- SW Personenkraftwagen-Instandhaltung
KFZ-Mechaniker 
- SW Nutzkraftwagen-Instandhaltung
KFZ-Mechaniker 
- SW Kraftrad-Instandhaltung

KFZ-Elektriker

Mechaniker für Karosserieinstandhaltung

Mechaniker für Land- und Baumaschinentechnik

Landmaschinenmechaniker

Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker - 
FR Karosserieinstandhaltungstechnik

Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker - 
FR Karosseriebautechnik

Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker - 
FR Fahrzeugbautechnik

Karosserie- und Fahrzeugbauer 
FR Karosseriebau

Karosserie- und Fahrzeugbauer 
FR Fahrzeugbau

Kfz-Servicemechaniker

Metallbauer FR Nutzfahrzeugbau

Mechaniker für Reifen- und 
Vulkanisationstechnik
FR Reifen- und Fahrwerkstechnik
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§4: Nr.11 [11c-f], Nr.16 [8a-e], 
Nr.17 [9a-b]
§4: Nr.11 [11c-f], Nr.16 [8a-e], 
Nr.17 [9a-b]
 §4: Nr.4 [4b, e-g], Nr. 15 [6a-c], 
Nr. 22 [13a-c],

 §4: Nr.4 [4b, e-g], Nr. 15 [6a-c], 
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 §4: Nr.11 [11c-f], Nr.16 [8a-e], 
Nr.17 [9a-b], Nr. 19A [1a,b,g] LF 11 P, 13 P,14 P; ÜA K5/97

 §4: Nr.11 [11c-f], Nr.16 [8a-e], 
Nr.17 [9a-b], Nr.19B [1c,d,n] LF 11 N,13 N,14 N; ÜA K5/97
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LF 12c  §4(2 D): Nr. 4 [6b,c],  Nr. 5 [7c]; 
Nr. 7 [9k]; 

LF 8  §4: Nr.16 [8a,b,f,g], Nr.18 [10a-
d] Nr.19 [11a-d]

 LF 11

 §5: Nr.4 [4b, e-g], Nr. 15 [6a-c], 
Nr.16 [8c], Nr. 17 [9i], Nr. 20 

§4(1): Nr.11 [11c-f], Nr.13 [4c,d,f-
h]; §4(2)A: Nr.1 [1b,g], Nr.3 [3a-
d], Nr. 4 [4a-d]

§4(1): Nr.11 [11c-f], Nr.13 [4c,d,f-
h]; §4(2)B: Nr.1 [1m,t,u], Nr.2 
[2c,d], Nr.3 [3a-e], Nr. 4 [4a-c], 
Nr.5[5b-e]
§4(1): Nr.11 [11c-f], Nr.13 [4c,d,f-
h]; §4(2)B: Nr.2 [2c,e, f,n], Nr.3 
[3a-c], Nr. 4 [4a-d], Nr.5 [5b]

 §4: Nr.11 [11c-f], Nr.18 [10d], 
Nr.19 [11f-k], Nr.23 [15a-c]

LF 10 RF  §5(2): Nr.1a [1c]

LF 8, LF 12F

LF 8, LF 11K, LF 12K

 §4(1): Nr.4 [4b,c,e-g], Nr.15 
[10a-c]; §4(2): Nr.2a [4i,m], 
Nr.2b [5b], Nr.2e [8a-d]

 §4(1): Nr.4 [4b,c,e-g] Nr.15 [10a-
c]; §4(2): Nr.1b [5b,c] Nr.1e [8a-
d]

LF 1, 4  §6: Nr.10 [I 10c,d; II 5a,c]; 
Nr.11[II 6e]

 Nr. 17 [A1b/dd], Nr. 20 [A3b/bb]

Nr. 22 [13a-c], Nr. 20 [B6b/bb]

LF 11F, 13F, ÜA K5/97

LF 8
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Beruf gleichwertiger DDR-Beruf
Mechatroniker für Kältetechnik
Kälteanlagenbauer
Anlagenmechaniker SHK  - 
Gas- und Wasserinstallateur Klempner, Installateur
Zentralheizungs- und Lüftungsbauer Heizungsinstallateur
Ofen- und Luftheizungsbauer
Kachelofen- und Luftheizungsbauer
Elektroinstallateur Elektrinstallateur, Elektromonteur
Elektromaschinenbauer Elektromaschinenbauer
Elektromechaniker Elektromechaniker
Elektroniker  - 
Mechatroniker  - 
Metallbauer Industrieschmied, Schlosser, Schmied, evt. auch Aufzugsmonteur

Kälte- und Klimaanlagenmonteur

Ofenbauer

Handwerksberufe für Tätigkeiten an Kälte-, Klima- und Wärmepumpenanlagen
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